
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Nun hat der Gesetzgeber doch noch eine Lösung für die Regelung des

Sorgerechts bei den Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern gefunden.
Diese wird voraussichtlich in sehr naher Zukunft in Kraft treten. Es bleibt bei
folgenden Eckpunkten: Die Mutter hat die Alleinsorge, wenn die Eltern nicht
heiraten, keine Sorgeerklärungen abgeben oder die gemeinsame elterliche
Sorge – bzw. die alleinige elterliche Sorge des Vaters – vom Familiengericht
nicht anderweitig geregelt wird.

Der völker- und verfassungsrechtlichen Vorgabe, dem Vater auch gegen
den Willen der Mutter einen Zugang zum Sorgerecht zu eröffnen, wird der
Gesetzgeber damit Rechnung tragen. Alternative Lösungsmodelle, wie sie
etwa von der Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstages
vorgeschlagen wurden, sind damit vom Tisch. Zuletzt hatte sich die Diskus-
sion angesichts der festgefahrenen politischen Situation, die eine grundsätz-
liche Abkehr von dem eingeschlagenen Pfad nicht mehr erwarten ließ, oh-
nehin auf das von nahezu allen Seiten zu Recht vehement kritisierte verein-
fachte familiengerichtliche Verfahren konzentriert. Zur Erinnerung: Der Ge-
setzesbeschluss des Bundestages sieht vor, dass der Mutter zu dem Antrag
des Vaters auf familiengerichtliche Entscheidung durch das Gericht eine
Stellungnahmefrist zu setzen ist, die frühestens sechs Wochen nach der Ge-
burt des Kindes endet. Trägt sie keine Gründe vor (und sind auch sonst sol-
che Gründe nicht ersichtlich), die der Übertragung der gemeinsamen elter-
lichen Sorge entgegenstehen könnten, wird vermutet, dass diese dem Kin-
deswohl nicht widerspricht. Sah der Gesetzentwurf der Bundesregierung
noch vor, dass das Familiengericht nun „im schriftlichen Verfahren ohne
Anhörung des Jugendamtes und ohne persönliche Anhörung der Eltern zu
entscheiden h a t“, „s o l l“ das Familiengericht nach dem auf Empfehlung
des Rechtsausschusses ergangenen Gesetzesbeschluss von diesen wichtigen
Verfahrensschritten absehen. Dem Familiengericht wird damit eine wichtige
richterliche Ermessensprüfung eröffnet, die es ihm ermöglicht, im Einzelfall
anstatt in einem schriftlichen Verfahren im „normalen“ Verfahren in Kind-
schaftssachen und damit unter Einbeziehung einer Stellungnahme des Ju-
gendamtes nach § 162 Abs. 1 FamFG sowie nach persönlicher Anhörung
der Eltern zu entscheiden.

Die Zukunft wird zeigen, wie die Praxis mit der Vielzahl der Probleme um-
gehen wird, die sich etwa im Zusammenhang mit der Sechs-Wochen-Frist
sowie dem vereinfachten Verfahren stellen werden.

Ihr

Stefan Heilmann
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